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Daniela Lehrer

Von: Kerstin Günther <kerstin.guenther@fwm-wue.de>

Gesendet: Mittwoch, 9. April 2025 15:48

An: 'info@kleinrinderfeld.bayern.de'

Cc: Daniela Lehrer; Angelo Messina

Betreff: FWM Stellungnahme: Kleinrinderfeld, BPL „Wohnanlage Kirchheimer Straße“, 

Beteiligung TÖB § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre erneute Anfrage. 

Gegen Ihre Maßnahmen in Kleinrinderfeld (gemäß Bebauungsplan „Wohnanlage Kirchheimer Straße“) bestehen 
unsererseits keine Einwände. 

Geplante oder bereits vorhandene Anlagen der FWM sind hiervon nicht berührt. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere 
Stellungnahme vom 28.10.2024. 

Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

Freundliche Grüße 
Kerstin Günther 
Stabsstelle Betriebsleitung 
 
Bitte schonen Sie unsere Umwelt und drucken Sie diese E-Mail nur aus, wenn es unbedingt notwendig ist! 
 
| FWM | Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain | 
| c/o team orange | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim | Tel. 0931 90076-33 | Fax 0931 90076-7800 | 
| E-Mail kerstin.guenther@fwm-wue.de | Internet: www.fwm-wue.de | 
| Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 8 bis 16 Uhr, Freitag: 8 bis 12 Uhr | 
Unternehmensangaben: 
| Sitz: Am Güßgraben 9, 97209 Veitshöchheim | 
|  Rechtsform: Körperschaft des öffentlichen Rechts | 
| Verbandsvorsitzender: Landrat Thomas Eberth | Werkleitung: Alexander Pfenning | 
| USt.Nr: 257/114/90070 | 

Von: Daniela Lehrer <lehrer@ib-arz.de>  
Gesendet: Freitag, 28. März 2025 13:59 
An: info@kleinrinderfeld.bayern.de 
Cc: Alisa Baumeister <baumeister@ib-arz.de> 
Betreff: Kleinrinderfeld, BPL „Wohnanlage Kirchheimer Straße“, Beteiligung TÖB § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Gemeinde Kleinrinderfeld,  
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohnanlage Kirchheimer Straße“ 

Förmliche Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 11.07.2024 den Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Wohnanlage Kirchheimer Straße“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB gefasst. Dieser wurde am 
15.07.2024 ortsüblich bekannt gemacht. Der Vorentwurf, mit Stand vom 02.10.2024 wurde in der Sitzung vom 
17.10.2025 durch den Gemeinderat gebilligt. Die Bekanntmachung der Billigung und der frühzeitigen 
Beteiligung gem. § 3 Abs.1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte am 25.10.2024. Die frühzeitige Beteiligung zum 
Vorentwurf fand im Zeitraum vom 28.10.2024-29.11.2024 statt. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 
13.03.2025 den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohnanlage Kirchheimer Straße“ in der 


